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Klimaschutz: Konsequenzen für Immobilieneigen-
tümer aus dem Urteil des -Bundesverfassungs-
gerichtes

Alles hängt mit allem zusammen. Das klingt im Zusammenhang mit
dem Klimaschutz schon fast banal. Aktuell ist es jedoch so, dass das
bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes seine Wirkung
auf viele verschiedene Bereiche des Lebens nicht verfehlt und am Ende
jeden etwas angeht.

Besonders betroffen ist die Immobilienwirtschaft, weil der gesamte Gebäudesektor

in hohem Maße zum Energieverbrauch beiträgt und gleichzeitig ein großes Energies-

parpotenzial bietet. Dabei spielt jeder einzelne Immobilieneigentümer und Mieter

eine wichtige Rolle.
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Das Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) hat das erst 2019 in Kraft getretene Bun-

des-Klimaschutzgesetz mit umfangreichen Begründungen für verfassungswidrig erk-

lärt. Das Urteil bezieht sich unter anderem auf eine Passage im Grundgesetz, die

festlegt, dass der Staat „in Verantwortung für die künftigen Generationen die natür-

lichen Lebensgrundlagen und die Tiere“ zu schützen habe. Damit richtet sich der

Blick in die Zukunft. Die jetzt handlungsfähige Generation ist gefordert, in der Gegen-

wart geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. 

Die Bundesregierung hat überraschend schnell reagiert und neue Ziele für Deutsch-

land formuliert: Die Bundesrepublik soll in zwei Stufen bereits bis 2045 klimaneutral

werden und nicht erst bis 2050. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich

zum Jahr 1990 um 65 Prozent reduziert werden, bis zum Jahr 2040 sollen sie ge-

genüber dem Vergleichsjahr um 88 Prozent gesunken sein.

Ursprünglich waren die Zwischenziele weniger ambitioniert. Das Ziel für das Jahr

2040 wurde neu eingeführt. Für verschiedene Wirtschaftsbranchen, in erster Linie für

die Energiewirtschaft und die Industrie, sind außerdem konkrete Jahresemissions-

mengen in den Jahren von 2023 bis 2030 vorgesehen.

Die neuen Ziele wirken sich auch auf bereits in Kraft getretene Maßnahmen zum Kli-

maschutz aus. Bereits seit Anfang des Jahres 2021 gilt die neue CO2-Bepreisung auf

Heizen und Verkehr. Damit setzt die Regierung einen Anreiz für einen geringeren Ver-

brauch oder den Umstieg auf andere Energiequellen. An der Tankstelle wurden erste

Auswirkungen für Autofahrer bereits spürbar. Mietern und Mieterinnen wird

spätestens mit der nächsten Heizkostenabrechnung klar, worum es geht.

Die CO2-Umlage errechnet sich aus dem gesetzlich festgelegten CO2-Preis und dem

CO2-Emissionsfaktor des jeweiligen Brennstoffs. Entscheidend ist, dass der CO2-

Preis jährlich steigt und zwar in dem Maße, in dem es notwendig ist, die Emissionen

zu senken. Da die Anforderungen an den Klimaschutz jetzt deutlich erhöht wurden,

ist in den kommenden Jahren mit einer Steigerung der CO2-Bepreisung zu rechnen.

Ob die Pläne der Bundesregierung umgesetzt werden, Mieter beim CO2-Preis stärker

zu entlasten, ist nicht sicher. Angedacht ist, den CO2-Preis zwischen Mieter und Ver-

mieter aufzuteilen, obwohl Vermieter keinen Einfluss auf das Heizverhalten ihrer Mi-

eter haben. Die pauschale Beteiligung der Vermieter könnte womöglich mehr Ärger

auslösen, als echte Anreize zu bieten für eine höhere CO2-Einsparung.

Passend dazu könnte Sie interessieren: Neue Anforderungen an den Energieausweis

 

Haben Sie Fragen dazu, wie sich Investitionen in den Klimaschutz auf Ihr Immo-

https://www.lbs-immoschleswigholstein.de/immo-wissen/neue-anforderungen-an-den-energieausweis.html
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bilieneigentum auswirken?

Kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich.

Wir beraten Sie gern.


